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* Friedens -Vertrag zwischen Rußland und der ottomanischen Pforte . — Baden . (Ausz . aus dem Großherzogl . Staats , und Regie
' rungsblatt vom »3. Okt . ; Forts . ) — Prcusscn.

Friedens - Vertrag
zwischen Rußland und der ottomanischen

Pforte .
Im Namen des allmächtigen Gottes .

Seine kaiserliche Majestät der hdchsterhabene und
höchstmächtige Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen
und Seine Hoheit der hdchsterhabene und höchstmäch-

tige Kaiser der Ottomanen , beseelt von einem glei¬
chen Verlangen , den Plagen des Kriegs ein Ziel zu
sczen, , und die Freundschaft und gute Eintracht zwischen
ihren Reichen auf feste und unwandelbare Grundlagen
»viederherzustelle » , haben gemeinschaftlich beschlossen ,
dieses heilsame Werk der Sorgfalt und Leitung , ihrer
gegenseitigen Bevollmächtigten anzuvertrauen ; nämlich
Se . kais.

'
Maj . aller Reussen Sr . Exz . dem erlauchtesten

Grafe » von Dicbitsch rc . , welcher , Kraft der höchsten
Vollmachten , womit er versehen ist , zum Bevollmächtig¬
ten von Seite des kaiserl . russischen Hofes Se . Exz. den
Grasen Alexis Orloff rc. und Se . Exz. den Grafen Fried ,
nch Pahlen , so wie Se . Moj . der Kaiser der Ottomanen
Se . Exz. Mchemed Sadick Effendi , wirklichen Groß ,
Defterdar der Hohen ottomanischen Pforte , und Se . Exz.
Abdul Kadic Bey , Cazi Asker von Anatolien , bestellt
und ernannt hat , welche in der Stadt Adrianvpel zu¬
sammentraten , und nach ausgewechselten Vollmachten
über folgende Artikel eins geworden sind :

Art . l . Alle Feindschaft und jeder Zwist , die bisher
zwischen den beiden Reichen vorhanden waren , sollen
von diesem Tage an , sowohl zu Land als zur See , auf -
hbren , und auf ewig Friede , Freundschaft und gutes
Einverständmß seyn zwischen Sr . Maj . dem Kaiser und
Padischah aller Reussen und Sr . Hoh . dem Kaiser und
Padischah der Ottomanen , ihren Erben und Thronfol¬
gern , so wie zwischen ihren Reichen . Die beiden hohen
Kontrahenten werden eine besondere Aufmerksamkeit dar«
auf verwenden , alles zu verhüten , waS das Mißver ,
ständniß zwischen ihren wechselseitigen Unterthanen erneu¬

ern konnte. Sie werden gewissenhaft alle Bedingungen
beS gegenwärtigen Friedenövertrages erfüllen , und auch
darüber wachen , daß demselben weder auf eine direkte
noch indirekte Weise zuwider gehandelt werde .

Art . H. Se . Maj . der Kaiser und Padischah aller
Reussen , Höchstwelcher Sr . Hoh . dem Kaiser und Pa -
dlschah der Ottomanen einen neuen Beweis von der Auf ,
richtigkcit seiner freundschaftlichen Gesinnungen geben
will , gibt der Hohen Pforte das Fürstenthum Moldau
mit den Gränzrn , die eö vor dem Beginn de§ Krieges

hatte , dem der gegenwärtige Vertrag ein Ziel fezt , Wie¬
derzurück . Se . kais. Maj . gibt gleichfalls zurück das
Fürstenthum Wallachei , das Bannat Krajova ohne ir¬
gend eine Ausnahme , Bulgarien und die Landschaft Do -
hrudsche von der Donau bis an ' s Meer , mit Silistria ,
Hirsova , Matschin , Jssaktscha , Tultscha , Babadag , Ba -
zardschik , Varna , Pravody und andern Städten , Fle¬
cken und Dörfern , die sie enthält , die ganze Strecke
des Balkans von Emineh -Burnu bis Kasar , und das
ganze Land von den Balkans bis zum schwarzen Meere ,
mit Slunno , Tchamboly , Aida , Karnabat , Mcssem -
bria , Okhioly , Burgas , Sizipolis , KirkKlissi , Adria¬
nopel , Lulö -Burgas , kurzum alle Städte , Flecken und
Dörfer , und überhaupt alle Orte , welche die russischen
Truppen in Numelien besezt haben .

Art . Hl . Der Prath soll auch fernerhin die Gränze
der beiden Reiche bilden , von dem Punkte an , wo dieser
Fluß das Gebiet der Moldau berührt , bis zu seinem
Zusammenfluß mit der Donau . Von dieser Stelle an
wird die Gränzlinie dem Laufe der Donau bis zur Mün¬
dung des St . Georgflusses folgen , dergestalt , daß alle
von den verschiedenen Armen desselben gebildete Inseln
im Besize Rußlands bleiben , das rechte Ufer aber , wie
vorhin der ottomanischen Pforte verbleiben wird . Man
ist nichts desto weniger übereingekommcn , daß dieses
rechte Ufer , von dem Punkte an wo der St . Georgs -Arm
sich von dem Sulineh -Arme trennt , auf eine Strecke von
2 Stunden vom Flusse unbewohnt bleiben und dort kei¬
ne Niederlassung von irgend einer Art gebildet werden
soll ; und daß eben so aus den Inseln , die im Besize des
russischen Hofes bleiben werden , eS nicht erlaubt seyn
soll , ausser den dort zu errichtenden Quarantaincn , ir¬

gend eine Niederlassung , noch Befestigung zu bilden .
Die Handelsschiffe der beiden Mächte sollen die Befug -
niß haben , auf der Donau in ihrem ganzen Laufe zu
schiffen , und jene , welche die ottomanische Flagge füh¬
ren , sollen frei in die Mündungen des Vili und Sulinä
nalaufen dürfen ; die Mündungen des St . Georgflusses blei¬
ben den Kriegs « und Handels -Flaggen der beiden kontra -
hirenden Mächte gemeinschaftlich . Aber die russischen
Kriegsschiffe können , wenn sie die Donau heraufschif ,
fen , nicht über den Ort ihrer Vereinigung mit dem
Prulh hinausfahren .

Art . IV . Da Georgien , Imirette , Mingrelien , Gu ,
riel und mehrere andere Provinzen des Kaukasus sich seit
langen Jahren und auf ewig mit dem russischen Reiche
vminigt finden , und da dieses Reich ausserdem , durch
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den mit Persien zu Turkmantfchai am io . Febr . 182Sabgeschlossenen Vertrag , die Chanate Erivan und Nak -hitchevan erworben hat , so erkannten d >e beiden hohenKontrahenten die Nothwendigkeit , zwischen ihren wech ,selseitigen Staaten , auf dieser ganzen Linie , ein« Gränzefestzusezen, die genau bestimmt und geeignet ist , jederkünftigen Erörterung vorzubeugen . Sie zogen gleichfallsm Erwägung die geeigneten Mittel , den Emiällen undRäubereien , welche die Gränz -Vdlkerschaften bisher ver,übt , und welche so oft die Verhältnisse der Freundschaftund guten Nachbarschaft zwischen beiden Reichen gefähr «det hatten » unübersteigliche Hindernisse entgegen zu sezen .Dem zu Folge ist man übereingekommen , künftig als Gränzezwischen den Staaten des kais. russ. Hofeö und jenen derHohen ottomanischen Pforte in Asien , die Linie anzuer¬kennen , welche , indem sie der wirklichen Gränze vonGuriel folgt , von dem schwarzen Meere an bis zurGränze von Jmirette hinaufgeht , und von dort in dergeradesten Richtung bis zumVereinigungspunkt der Grän¬zen der Paschalike von Akhaltzik und Kars mit jenen vonGeorgien , so daß die Stadt Akhaltzik und das Fort Ak-halkalaki nördlich undinnerhalb dieser bleibt , und zwarauf eine Entfernung , die nicht weniger als 2 Stundenbeträgt . Alle Bezirke , die südlich und westlich von dieserDemarkazions -Linie gegen die PaschalikS von Kars undTrebisonde hin liegen , mit dem größten Theil deS Pa -schaliks von Akhaltzik , sollen auf ewig unter der Herr¬schaft der hohen Pforte bleiben , während jene , die imNorden und Westen besagter Linie gegen Georgien , Jmi¬rette und Guriel hin liegen , so wie auch das ganze Kü¬stenland des schwarzen Meeres , von der Mündung desKuban an bis zum Hafen St . Nikolaus einschließlich,auf ewig unter der Herrschaft des russischen Reiches blei¬ben sollen. Dem zu Folge gibt der kaiserl . russ. Hof denRest des PaschalikS Akhaltzik , die Stadt und das Pascha ,lik KarS , die Stadt und daS PaschalikBayazid , die Stadtund das Paschalik Erzerum , so wie alle von den russischenTruppen besezte Orte , die sich ausserhalb der oben ange -zcigten Linie befinden , derHohen Pforte wieder zurück.Art . V . Da die Fürstenkhümer Moldau und Walla¬chei , in Folge einer Kapitulation , sich unter die Ober -lchnsherrlichkeit der Hohen Pforte gestellt haben , undweil Rußland ihre Wohlfahrt garantirt hat , so versiehtes sich , daß sie alle ihre Privilegien und Freiheiten , dieihnen , es sey nun durch ihre Kapitulationen , oder durchdie zwischen Rußland und der Türkei geschlossenen Ver¬träge , oder durch die zu verschiedenen Zeiten ergangenenHatticherifs bewilligt wurden , unverlczt behalten sollen.Dem zu Folge werden sie die freie Ausübung ihres Kul¬tus , eine vollkommene Sicherheit , eine unabhängigeNazional -Derwaltung und eine völlige Handelsfreiheitgenießen ; die Ergänzungsklauseln zu den vorhergehendenStipulationen , für nbthig erachtet , um diesen beidenProvinzen den Genuß ihrer Rechte zu sichern , sind inder hier anliegenden besondern Urkunde niedergelegt ,welche ein ergänzender Theil des gegenwärtigen Vertragsist , und als zum Ganzen gehörig betrachtet werden soll - ,

Ark. VI . Da die seit dem Abschluß der Konventienvon Akjerman dazwischen gekommenen Umstände der Ho¬hen Pforte nicht erlaubten , sich sogleich mit der Voll¬ziehung der Klauseln des besondern Protokolls zu beschäf¬tigen , das sich auf Serbien bezieht , und dem Art . Vbesagter Konvention angehängt ist , so verpflichtet sie sichauf das Feierlichste , sie ohne den mindesten Aufschubund mit der gewissenhaftesten Pünktlichkeit zu erfüllen ,und namentlich zu der alsbaldigen Zurückgabe der sechsvon Serbien getrennten Distrikte zu schreiten , so daß dieRuhe und Wohlfahrt dieser treuen und unterwürfigenNazion für immer gesichert ist. Der mit dem Haiti «Cherif versehene Firma » , der die Vollziehung oben er¬wähnter Klauseln befehlen wird , soll dem kaiserl. russ.Hofe binnen einem Monate , von der Unterzeichnung deSgegenwärtigen Friedensvertrages an gerechnet , offiziellmitgetheilt und zu Händen gestellt werden .Art . VH . Die russischen Untecthanen werden in demganzen Umfang deS ottomanischen Reiches , sowohl zuLand als auf dem Meere die volle und gänzliche Handels¬freiheit genießen , welche die Verträge , die vorher zwi¬schen den beiden hohen kontrahirenden Mächten adge -fchlosftn wurden , ihnen zusichern. ES soll dieser Han¬delsfreiheit auf keine Weife Abbruch geschehen, und inkeinem Falle und unter keinem Vorwände darf ihr durchein Verbot oder irgend eine Einschränkung , noch in Folgeeiner Verordnung oder Masregel der Verwaltung und in¬ner » Gesezgcburig Zwang angethan werden . Die russi¬schen Unterthanen , Schiffe und Waaren werden gegenalle Gewaltihätigkeit und jede Schikane gefchüzt seyn :die erster» bleiben unter der ausschließlichen Gerichtsbar¬keit und Polizei deS Ministers und der Konsuln Ruß¬lands ; die russischen Schiffe werden niemals irgend einerVisitation von Seiten der ottomanischen Behörden wederauf vollem Meere , noch in den unter der Herrschaft derHohen Pforte stehenden Häfen und Rheden , unterwor¬fen seyn , und jede einem russischen Unterlhan gehörigeWaare soll , nachdem die tarifgemäßen Zollgebühren ent¬richtet worden , frei verkauft , in die Magazine deS Eigen -thümers oder Verwahrers niedci gelegt, oder auch auf einanderes Schiff , welcher Nazion es auch gehören mag ,transpvrtirt werden können , ohne daß der russische Unter -than in diesem Falle nöthig hat , die Ortsbehbrden da¬von zu benachrichtigen , und noch weniger , sie hierzuum Erlaubniß zu bitten . Man ist ausdrücklich übcrern -
gekvmmen , daß das aus Rußland heriühicude Getreide
diese nämlichen Privilegien genießen soll , und daß ihrfreier Transit niemals und unter keinem Vorwände die
geringste Schwierigkeit oder Hiiiderniß erleiden soll .Die Hohe Pforte verpflichtet sich übcrdreß , sorgfältig dar¬über zu wachen , daß besonders der Handel und die Schiff¬fahrt des schwarzen Meeres keinerlei Hiiiderniß irgend ei¬ner Art erfahre . Zu diesem Ende erkennt und erklärt fl«die Durchfahrt deS Kanals von Konstcmtinvpel und die
Meerenge der Dardanellen als vollkommen frei und offenfür die russischen Schiffe unter Handelsflagge , beladenoder «« beladen , sie mögen vom schwarzen Meer « kom-
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men um ins Mittelmeer einzulaufen , oder vom Mittel¬
meere kommen , um ins schwarze Meer einzulaufen .
Diese Schiffe werden , wenn sie nur Handelsschiffe sind,
von welcher Größe und Tonnenlast sie übrigens seyn mö¬

gen , keinerlei Verhinderung oder Plackerei unterworfen
werden, , so wie dicß schon oben festgesezt wurde . Die bei¬
den Höfe werden sich über die geeignetsten Mittel verstän¬
digen , um jedem Verzug in der Ausstellung der nöti¬
gen Ausfertigungen vorzubeugen .

( Schluß folgt .)

Baden .
AuSzug aus dem Grvßherzvglichen Staats - und Reg .

Blatt vom 13. Oktober , Nr . XX .
Höchstlandesherrliche Verordnung über die zur Hand¬

habung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung errichtete
Gendarmerie . ( Fortsczung .)

Der Zweck und die Wirksamkeit der Gendarmerie ist
im Allgemeinen dahin gerichtet : die Justiz - und Polizei¬
behörden in Bezug auf die Handhabung der Strafgerech -
tigkeitspffege , Erhaltung der öffentlichen Ruhe , Sicher¬
heit und Ordnung , so wie in der Ausübung aller dahin
Bezug habenden Geseze auf das Kräftigste zu unterftü -
zen , und durch eine unauSgesezte Aufsicht und Thätig -
keit die Uebertetung derselben so viel als möglich zu
hindern .

Diesen Zweck stets zur Richtschnur angenommen ,
begreift daher ihre gewöhnliche Dienstleistung folgende
Gegenstände :

1) Die Gendarmerie sammelt allenthalben die Anzei¬
gen über begangene Verbrechen , und bringt solche vor
die kompetenten Polizei - undGerichtsbehörden , nämlich
vor die Bezirksämter und Pollzeistellen .

2) Sie auskundschaftet und arretirt alle Mörder ,
Brandstifter , Straßcnräuber , Diebe , Urheber lebensge¬
fährlicher Vcrlczungen und Aufruhrstifter . Sie verhaf¬
tet alle Verbrecher , welche von ihr auf frischer Thal be¬
treten werden , und fahndet auf diejenigen , welche we¬
gen begangener Verbrechen , oder als Vaganten , durch
Steckbriefe , oder sonstige öffentliche Ausschreiben verfolgt
werden .

3) Sie hat diejenigen anzuhalten , welche durch Tra¬
gung blutiger Waffen , durch den Besiz von entwendeten
oder geraubten Effekten , oder durch andere Anzeigen in
Verbindung mit den übrigen Umständen deS einzelnen
Falls den Verdacht eines Verbrechens auf sich laden .

4) Sie verfaßt schriftliche Anzeigen über Leichen ,
welche aus der Straße oder sonst wo von ihnen aufge¬
funden , oder aus dem Wasser gezogen wurden , und
übergibt , nachdem sie für die Bewachung der Leiche die
nöthigen Vorsorgen getroffen , - diese Anzeige ungesäumt
der nächsten Behörde .

5 ) Trifft dieselbe schwer Verwundete an , so verfaßt
sie gleichfalls eine schriftliche Anzeige darüber , welche der
nächsten Behörde zu übergeben ist . Vor ' Allem aber hat '

dieselbe dafür zu sorgen , baß dem Verwundeten schleuni-
ge Hülfe geleistet werde .

6) Gleichheltliche Anzeige macht sie über alle Verbre¬
chen , welche Spuren zurück lassen , namentlich bei einem
Mord , Einbruch , lebensgefährlichen Verlezungrn und
Brandstiftungen .

7) Sie verfolgt und ergreift die Deserteurs , und lie¬
fert dieselbe an die nächste Garnison ab , so wie alle Mili¬
tärs , welche nicht durch einen förmlichen Urlaubspaß ,
oder Abschied sich ausweisen können .

( Fortsezung folgt .)

Preussen .

( Fortsezung des gestern abgebrochenen Artikels aus
der preuß . StaatszeUung , betreffend die Mitwirkung
Preußens zu der nunmehr glücklich erfolgten Herstellung
des Friedens im Orient .)

Die Pforte sandte zwei Bevollmächtigte in das russi¬
sche Hauptquartier , welche angewiesen wurden , in Hin¬
sicht der Friedensbedingungen und Entschädigungen , die
Rußland zu fordern hatte , alles der Grvßmuth des Kai¬
sers völlig anheimzustellcn .

Der General von Müffling gab den türkischen Bevoll¬
mächtigten den Legativnsrath von Küster zur Bebleitung ,
damit derselbe dem russischen Oberbefehlshaber die furcht¬
bare Volksgährung in der Hauptstadt und die unmittel¬
bare Gefahr , in welch« dadurch die ganze christliche Be¬
völkerung derselben versezt fty , schildern , und ihn bewe¬
gen möchte , die Feindseligkeiten einstweilen einzustellen .
Der Graf von Diebitsch , eingedenk der Grundsäze seines
Herrn , und den Gefühlen der Menschlichkeit jede andere
Betrachtung unterordnend , entsprach diesem Wunsche
sogleich , und mit dem Beginn der Friedens -Unterhand¬
lungen hörten alle Kriegsbewegungen des russischen Hee¬
res auf .

In diesem Stande der Dinge war der Zweck der Sen¬
dung des Generals von Müffling nunmehr erfüllt ; das
ihm aufgetragene Geschäft war ehrenvoll und erfolgreich
ausgeführt , und er selbst bereitete sich zur Wiederabreise .
Der Grvßherr jedoch , hievon benachrichtigt , wünschte ihn
vor seiner Adresse noch persönlich zu sehen . Er empfieng
auf einem seiner Landhäuser den prcusssschen General in
einer Prioataudienz — eine Auszeichnung , der kaum ein
gleiches Beispiel an die Seite zu stellen seyn dürfte — und
ließ ihn förmlich durch den Reis -Effendi anredcn , um
seine Dankbarkeit für den ersprießlichen Dienst , welchen
der König ihm geleistet , auf das Feierlichste zu bezeigen,
wobei er die Rede des Reis -Effendr mehrmals unterbrach ,
um die von demselben gewählten Ausdrücke durch eigne
Ausäze zu bekräftigen . In dreser Audienz , in welcher
nicht einmal der Dolmetscher der Pforte , sondern nur der
der preussischen Gesandtschaft zugegen war , wurde das
sonst übliche strenge Zeremonie ! ganz unberücksichtigt ge¬
lassen.

Der Generalvon Müffling verließ Konstantinvpel am
5 . September . Inzwischen waren die Unterhandlungen
im russischen Hauptquartiere so weit gediehen , daß nur
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der Artikel wegen der Entschädigungen noch Schwierigkeitfand . Die türkischen Bevollmächtigten , obwohl durchehre Instruktionen auch in diesem Betreff hinreichend er¬
mächtigt , wollten erst neue Befehle einholen . Der russi¬sche Oberbefehlshaber bewilligte ihnen hiezu , vom ö .Sept . an , eine fünftägige Frist , ließ aber zugleich , fürden Fall , daß diese fruchtlos verstriche , und die Feindse¬ligkeiten wieder beginnen müßten , seine Avantgarde eini¬
ge Bewegungen machen .

In der Bestürzung , welche diese Masregel auf 's Neu «durch die Hauptstadt verbreitete , sah die Pforte das Aeus-
serste ihrer Lage drohend vor sich. Der ReiS -EffenSi beriefdie beiden Botschafter von Frankreich und England undden preussischen Gesandten von Rvyer zu einer Konferenz ,um ihren Rath in dieser Bedrängniß zu vernehmen . Siekonnten einstimmig nur die schleunige Unterzeichnungdes Friedens rathen , als daS einzige Mittel , den Um¬sturz des Reiches zu verhindern . Die Minister der Pforteerkannten selbst diese Nvthwendigkeit , und wünschten drin¬
gend , daß einer der drei anwesenden Gesandten sich indas russische Hauptquartier verfüge , um die Bereitwil¬
ligkeit der Pforte zu jeder Friedensbedingung zu bezeigen,und nur inzwischen daS Vorrücken deS siegreichen Heeresgegen die Hauptstadt abzuwenden . Die Gesandten wie¬sen dieses Verlangen aus dem Grunde ab , weil sie nicht
ermächtigt wären , als Vermittler aufzutreten . Die tür¬
kischen Minister aber drangen , von den beiden Botschaf¬tern unterstüzt , am heftigsten in den preussischen Gesand¬ten , diese Sendung zu übernehmen , und so das von demGeneral von Müffling begonnene Werk zu vollenden .Der Gesandte von Rvyer konnte diese Jumuthung gleich¬falls nur ablehnen , indem der Zweck Preussens und dievon ihm übernommene Obliegenheit in der That erfülltwaren , sobald Friedens -Verhandlungen begonnen hatten .

Doch im Drange der steigenden Gefahr ließ auch der
Großhcrr selbst den Gesandten von Royer schriftlich noch
insbesondere auffordern , die gewünschte Sendung in das
russische Hauptquartier zu übernehmen , und nun glaubtederselbe endlich um so mehr nachgeben zu müssen , alsauch die beiden Botschafter ihre Bitten mit denen der
Pforte wiederholt vereinigten . Er schiffte sich daher ohne
Säumniß am y . nach Rodosto ein , und kam , den Wegvon dort nach Adrianopel zu Pferde zurücklegend , ami l . Abends in lezterer Stadt an . Der russische Oberbe¬
fehlshaber empficng ihn mit Zuvorkommenheit und Of¬fenheit . In der Zuversicht , daß in GemäShcit der neuen
Versicherungen die türkischen Bevollmächtigten nunmehrrhre Bedenklichkeiten aufgeben und den Frieden abschlie¬ßen würden , ließ er nochmals das Heer seine Bewegun¬
gen einftellen . Nachdem hierauf der Gesandte von Royerden türkischen Bevollmächtigten die Nvthwendigkeit vor -
gestellt , alles in ihrer Befugniß Liegende einzugehen , unddem Gebote ihres Herrn gemäs , sich in den Willen des
Kaisers zu fügen , entsagten diese zulezt ihrer Weigerung ,

und am 14. wurde der Frieden zwischen Rußland und dikPforte unterzeichnet .
Dieß ist der Hergang der Sache , deren erwünschtesund gewiß weithin gesegnetes Resultat nunmehr eine Men¬ge von Besorgnissen , welche sich jenen langwierigen undblutigen Verwickelungen des Orients verknüpft Chatten,in ihren wesentlichsten Beziehungen als gehoben betrach¬ten läßt .

Auszug aus den Karlsruher Witterungs -
Beobachtungen .

18 . Okt . Barometer Therm . Hygr . Wind .
M . 8 '/ , 28 Z. 1 -4L . 8,0 G . 67 G . W .M . 2 26 Z . 1,4 L. 10,1 G . 60 G . SW .N . 7 ^ 28 Z . 0,6 L. y,o G . 63 G . Windstille

Trüb — wenig heiter — trüb .

Psychrometrische Differenzen : 1 . 8 Gr . - 2 .6 Gr . - 2 .0 Gr .

Theater - Anzeige .
Montag , den 19. Okt . ( aufAllerhöchsten Befehl ) : DerUnschuldige muß viel leiden , Lustspiel in SAkten , von Th - Hell . Hierauf : Die neuen Pro¬be rollen , Spiel in t Akt , von Ludwig Robert .Donnerstag , den 22 . Okt . : Die Entführung auSdem Serail , Oper in 3 Akten ; Musik von Mozart .— Mlle . Haus , Konstanz « , zur lezten Gastrolle .Freitag , den 23 . Okt . ( zum ersten Male ) : Christi, -nenö Liebe und Entsagung , Drama in 2 Ak<ten , nach dem Französischen bearbeitet von LH. Hell .Hierauf : Die Verstorbene , Posse in 1 Akt , vpnLebrun .

Karlsruhe . lAnküildigung .s Das
Handlungshaus Philipp Nikolaus Schmidtzu Frankfurt a . M . hat für das Fürstl . HausDettingen -Dettingen und Dettingen -Wallerstemzwei Anlehen , nämlich 400,000 fl . auf die im
Königreich Württemberg und 1,600,000 fl . aufdie im Königreich Baiern gelegenen Besitzun¬
gen zn 4 Proz . Zinsen eröffnet . Unterzeichne¬ter ist beauftragt , darauf Subscnptionen an -
zrmehmen , und das hierüber gefertigte itto
Nemor -m , welches die nähern Bedingungenenthält , zur gefälligen Einsicht mitzutheilen .

Karlsruhe , den 18 . Okt . 1829 .
A . Haldenwang .

Derles-r lind Drucker: Mg ckl «. k,
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